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Die in Art.  33 der Verordnung Nr.  2913/92 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften geregelte Voraussetzung, wonach 
Einfuhrabgaben „getrennt“ von dem für die 
eingeführten Waren tatsächlich gezahlten 
oder zu zahlenden Preis „ausgewiesen“ wer-
den müssen, ist erfüllt, wenn die Vertrags-
parteien vereinbart haben, dass diese Waren 
DDP („Delivered Duty Paid“) geliefert werden 
und dies in der Zollanmeldung angegeben 
haben, es jedoch wegen eines Irrtums über 
den Präferenzursprung dieser Waren unter-
lassen haben, den Betrag der Einfuhrabgaben 
anzugeben.

Selbst wenn nämlich erstens die Vertragspar-
teien zu Unrecht davon ausgegangen sind, 
dass keine Einfuhrabgaben geschuldet wür-
den, gehen nach der DDP-Klausel die Zölle 
zulasten des Verkäufers, und daher sind Ein-
fuhrabgaben, die gegebenenfalls geschuldet 

werden, in den für die eingeführten Waren 
tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden 
Preis einbezogen. Zweitens sind nach u.  a. 
den Art. 217 und 220 des Zollkodex die Be-
hörden des Einfuhrstaats für die Berechnung 
der Einfuhrabgaben verantwortlich. Ist der 
Transaktionswert in den Einfuhranmeldun-
gen ordnungsgemäß angegeben und ist der 
anwendbare Zollsatz unter Berücksichtigung 
des Ursprungs der Waren bestimmbar, so 
sind diese Behörden in der Lage, den gesetz-
lich geschuldeten Betrag der Einfuhrabgaben 
zu berechnen und somit den Wert dieser 
Abgaben als getrennt und im für die einge-
führten Waren tatsächlich gezahlten oder zu 
zahlenden Preis ausgewiesen zu betrachten.

(vgl. Randnrn. 30, 34-36, 40 und Tenor)
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